
 

Hansestadt Lüneburg 
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch 
Am Ochsenmarkt 1 
21335 Lüneburg 

Lüneburg, den 31.12.2025 
 
 

Antrag: Tempo-30-Limit auf der Schießgrabenstraße einführen – Massiver Gesundheits-
gefährdung durch Lärm- und Schadstoffbelastungen entgegenwirken 

 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 

ich beantrage erneut die Einführung eines Tempo-30-Limits auf der Schießgrabenstraße. 
Ergänzend ist zu prüfen, in welchem Umfang Sanierungen der Straßendecke zur weiteren 
Reduzierung von Lärm- und Schadstoffbelastungen beitragen können. 

Nach einem Jahr legt die Verwaltung dem Rat einen Evaluationsbericht zu den Auswirkungen der 
Maßnahme auf Lärm, Luftqualität, Verkehrssicherheit sowie auf die Bedingungen für den ÖPNV 
und den Rad- und Fußverkehr vor und unterbreitet auf dieser Grundlage einen Vorschlag zur 
Ausweitung auf weitere hochbelastete Straßen im Stadtgebiet. 

 

Begründung 

Die massive gesundheitliche Belastung der Anwohner*innen der Schießgrabenstraße ist seit 
Jahren bekannt – dennoch wurde bislang nicht gehandelt. Bereits am 25. Mai 2024 hatte ich einen 
Antrag zur Temporeduzierung in der Schießgrabenstraße eingebracht. Die Verwaltung bat damals 
um Rückzug mit dem Verweis auf den noch nicht abgeschlossenen Lärmaktionsplan. Diese 
Begründung ist spätestens mit der Fertigstellung des Lärmaktionsplans 2024 obsolet. Die 
Fortsetzung des bisherigen Zustands bedeutet ein bewusstes Inkaufnehmen gesundheitlicher 
Schäden der Anwohner*innen. 

Die Schießgrabenstraße gehört zu den am stärksten durch motorisierten Individualverkehr 
belasteten Verkehrsachsen der Hansestadt Lüneburg. Der Lärmaktionsplan 2024 weist hier eine 
dauerhaft gesundheitsgefährdende Lärmbelastung aus. Hinzu kommt eine extreme 
Luftschadstoffbelastung: Laut NDR-Bericht vom 11.12.2025 weist die Schießgrabenstraße mit 
einem NO₂-Jahresmittel von über 25 µg/m³ den höchsten Wert in Niedersachsen und Bremen 
auf! 

Diese Werte dokumentieren eine systematische Überlastung durch den Autoverkehr. Laut VCD 
sind hier an Spitzentagen mehr als 25.000 Autos unterwegs. Die gesundheitlichen Folgen tragen 
die Anwohner*innen. Verkehrslärm und Stickstoffdioxid stehen in direktem Zusammenhang mit 
Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlafstörungen und erhöhter 
Sterblichkeit. Die Anwohner*innen der Schießgrabenstraße sind damit einer dauerhaften 
Gesundheitsgefährdung ausgesetzt, die beendbar ist. 

Ein weiteres Abwarten, Vertagen oder Verweisen auf Prüfprozesse ist nicht verantwortbar. Die 
Stadt weiß um die Belastung, verfügt über belastbare Daten und hat mit Tempo 30 ein Instrument, 
um die Situation zu verbessern. Wer unter diesen Voraussetzungen nicht eingreift, handelt 
nachlässig. 



 

Tempo 30 ist dabei nicht nur eine Lärmschutzmaßnahme, sondern ein zentraler Schritt der 
Mobilitätswende. Die heutige Verkehrssituation privilegiert den motorisierten Individualverkehr 
auf Kosten der Gesundheit, der Aufenthaltsqualität und der Sicherheit von Fußgänger*innen und 
Radfahrenden. Langsamere, gleichmäßigere Verkehrsflüsse verbessern zugleich die 
Zuverlässigkeit des Busverkehrs und schaffen bessere Bedingungen für den Fuß- und 
Radverkehr.  

Eine Sanierung der Straßendecke kann diese Effekte langfristig verstärken und ist deshalb in die 
Maßnahmenplanung einzubeziehen. Die Evaluation nach einem Jahr stellt Transparenz her und 
schafft die Grundlage, vergleichbare Maßnahmen auf weitere belastete Straßen wie die 
Reichenbachstraße und die Gartenstraße zu übertragen. 

Wer die Mobilitätswende ernst meint, muss bereit sein, dem Autoverkehr Grenzen zu setzen, statt 
ihn dauerhaft zu privilegieren. Tempo 30 auf der Schießgrabenstraße ist hierfür ein notwendiger 
erster Schritt und eine Frage des Gesundheitsschutzes und der sozialen Verantwortung. Der 
derzeitige Zustand ist unhaltbar und muss beendet werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Gruppensprecherin 

Die Linke 

 

 

 

 


